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A. BEKANNTMACHUNGEN DES LANDKREISES 

 

Hinweis zur Wahlbekanntmachung über die zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl 

der Landrätin oder des Landrates im Landkreis Gifhorn am 26. Oktober 2025 gem. 

§ 45 a i.V.m. § 28 Abs. 6 Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz 
 
Die Wahlbekanntmachung wurde am 26.09.2025 in der Aller-Zeitung, im Isenhagener 

Kreisblatt, in der Braunschweiger Zeitung – Gifhorner Rundschau veröffentlicht. 

 

Verordnung 

über das Landschaftsschutzgebiet  

„Im Brummer Rieth, Schnebersberg, Räderbach" 

in der Gemeinde Steinhorst, Samtgemeinde Hankensbüttel 

im Landkreis Gifhorn (GF 33) 

 

Aufgrund der §§ 20 Abs. 2 Nr. 4, 22, 26, 32 Abs. 2 und 3 des Bundesnaturschutz-

gesetzes (BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 15. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 153), in Verbindung mit 

den §§ 14, 15, 19, 23, 32 Abs. 1 des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes 

(NNatSchG) in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 29. Januar 2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 5) sowie § 9 Abs. 5 des 

Niedersächsischen Jagdgesetzes (NJagdG) in der Fassung vom 15. Juli 2022 (Nds. GVBl. 

S. 468), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2023 (Nds. GVBl. S. 320), 

wird verordnet: 

§ 1 

Landschaftsschutzgebiet 

 

(1) Das in den Absätzen 2 und 3 näher bezeichnete Gebiet wird zum 

Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Im Brummer Rieth, Schnebersberg, Räderbach" 

erklärt.  

(2) Das LSG liegt in der naturräumlichen Einheit „Hohe Heide" und innerhalb dieser in 

den Untereinheiten „Lüssmoränen" und „Lüsshochfläche". Es befindet sich in der 

Gemeinde Steinhorst, Samtgemeinde Hankensbüttel. 

(3) Die Grenze des LSG ergibt sich aus der maßgeblichen Karte im Maßstab 1:10.0001 

und aus der mitveröffentlichten Übersichtskarte im Maßstab 1:25.0002. Sie verläuft 

auf der Innenseite des dort dargestellten grauen Rasterbandes. Die Karten sind 

Bestandteil dieser Verordnung. Sie können von jedermann während der 

Dienststunden bei der Samtgemeinde Hankensbüttel und dem Landkreis Gifhorn - 

untere Naturschutzbehörde - unentgeltlich eingesehen werden. Maßgeblich für 

Entfernungsbestimmungen ist der in die Karte eingezeichnete Maßstab.  

(4) Das LSG ist Bestandteil des südlichen Teils des EU-Vogelschutzgebietes V34 

„Südheide und Aschauteiche bei Eschede“ (DE 3227-401) gemäß der Richtlinie 

2009/147/EG (Vogelschutzrichtlinie) des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 30.11.2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. EU Nr. L 20 

S. 7), zuletzt geändert durch Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13.5.2013 (ABl. 

EU Nr. L 158 S. 193). Das LSG dient der Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie und 

der Kohärenz des europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“. 

(5) Das LSG hat eine Größe von ca. 141 Hektar. 

 
1 abgedruckt auf Seite 367 dieses Amtsblattes 
2 abgedruckt auf Seite 368 dieses Amtsblattes 
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§ 2 

Gebietscharakter 

 

(1) Der Charakter des Gebietes wird insbesondere geprägt durch 

1. eine plateauartige Endmoräne des Warthestadialen Hauptvorstoßes, überragt von 

einer Vielzahl kiesiger Kuppen und Rücken, 

2. minimale Besiedlung, geringe Flächenversiegelung, geringe Zerschneidung durch 

Verkehrswege und geringe Überprägung durch technische Bauwerke, 

3. geringe geruchliche Belastung und geringe Lärmbelastung, 

4. großflächige, zusammenhängende, zwergstrauchreiche Kiefernforste 

unterschiedlicher Altersstufen - auch mit standortheimischem Vor- und Unterbau 

- und mit eingestreuten Laubwaldflächen aus heimischen Lichtbaumarten wie 

Stiel-Eiche, Trauben-Eiche, Sand-Birke und Eberesche, 

5. weitgehendes Fehlen von Gewässern auf Grund der hohen Lage (95 - 124 

müNN) unweit der Wasserscheide zwischen Elbe und Weser, damit auch 

traditionell geringer Grünlandanteil an der landwirtschaftlichen Nutzfläche. 

(2) Das LSG weist daher insbesondere eine gute Eignung auf 

1. für die ruhige landschaftsbezogene Erholung, 

2. für die Grundwasserneubildung auf Grund des relativ hohen Jahresniederschlags 

(730 mm) und des hohen Waldanteils, 

3. als Lebensraum für wildlebende Pflanzen, Pilze und Tiere in einer großräumig 

störungsarmen Landschaft mit naturnahen und halbnatürlichen Elementen. 

§ 3 

Schutzzweck 

 

(1) Allgemeiner Schutzzweck für das LSG ist nach Maßgabe des § 26 Abs. 1 BNatSchG 

in Verbindung mit § 19 NNatSchG 

1. die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung der Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und der Regenerationsfähigkeit und 

nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, einschließlich des Schutzes von 

Lebensstätten und Lebensräumen bestimmter wildlebender Tier- und 

Pflanzenarten, 

2. der Erhalt der Vielfalt, Eigenart, Schönheit sowie der besonderen 

kulturhistorischen Bedeutung der Landschaft, 

3. der Erhalt der besonderen Bedeutung für die ruhige landschaftsbezogene 

Erholung. 

(2) Besonderer Schutzzweck im LSG ist die Erhaltung, Entwicklung und 

Wiederherstellung 

1. der Eignung für die Grundwasserneubildung und -reinhaltung, 

2. reich strukturierter, unzerschnittener Nadel-, Laub- und Mischwälder mit hohem 

Altholzanteil im räumlichen Verbund, 

3. der wild lebenden, aus landesweiter und regionaler Sicht schutzwürdigen, Tiere 

und Pflanzen insbesondere der Vogelarten wie Schwarzstorch (Ciconia nigra), 

Fischadler (Pandion haliaetus), Seeadler (Haliaeetus albicilla), Sperlingskauz 

(Glaucidium passerinum), Kranich (Grus grus), Schwarzspecht (Dryocopus 

martius), Raufußkauz (Aegolius funereus), Waldschnepfe (Scolopax rusticola), 

Eisvogel (Alcedo atthis), Heidelerche (Lullula arborea), Krickente  (Anas crecca), 

Pirol (Oriolus oriolus), Waldwasserläufer (Tringa ochropus), Turteltaube 

(Streptopelia turtur) sowie ihrer Lebensgemeinschaften und naturnaher und 

halbnatürlicher Lebensstätten und Lebensräume, 
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4. des Erholungswertes durch ein vielfältiges, eigenartiges und schönes 

Landschaftsbild und eines ruhigen, geruchlich unbelasteten sowie 

unzerschnittenen und unzersiedelten Landschaftsraumes. 

(3) Die Fläche des LSG gemäß § 1 Abs. 4 ist Teil des kohärenten europäischen 

ökologischen Netzes „Natura 2000“; die Unterschutzstellung dient der Erhaltung 

und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade der wertbestimmenden und 

weiteren signifikanten Vogelarten im EU-Vogelschutzgebiet „Südheide und 

Aschauteiche bei Eschede". 

 

(4) Erhaltungsziele des EU-Vogelschutzgebietes im LSG sind die Erhaltung und 

Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade,  

1. insbesondere der wertbestimmenden Anhang I-Arten (Art. 4 Abs. 1 

Vogelschutzrichtlinie) und Zugvogelarten (gemäß Art. 4. Abs. 2 

Vogelschutzrichtlinie) durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig 

überlebensfähigen Bestandes mit großflächig hohen Bestandsdichten dieser 

Arten sowie einem günstigen Erhaltungsgrad des Lebensraumes: 

a) Schwarzstorch (Ciconia nigra) – als Brutvogel wertbestimmend  

durch Erhalt und Schutz der Horstbäume sowie Erhalt und Entwicklung 

großräumig störungsfreier Brut- und Nahrungshabitate in Wäldern, 

insbesondere Förderung von Altholzbeständen und Schutz der Brutplätze vor 

Störungen, 

b) Fischadler (Pandion haliaetus) und Seeadler (Haliaeetus albicilla) – als 

Brutvogel wertbestimmend 

durch Erhalt von Altholzbeständen mit einzelnen starken, den übrigen 

Baumbestand überragenden Bäumen, Schutz potentieller Brutplätze vor 

Störungen (Horstschutz, Ruhezonen im weiteren Umfeld um die Horstbäume), 

Erhalt des Charakters des Horstumfeldes, Erhalt und Entwicklung großflächig 

beruhigter Bruthabitate, keine Gefährdung durch technische Anlagen in den 

Bruthabitaten und auf den Wegen zu den Nahrungshabitaten, 

c) Sperlingskauz (Glaucidium passerinum) – als Brutvogel wertbestimmend 

durch Erhalt und Entwicklung von reich strukturierten Nadel- und 

Mischwäldern mit deckungsreichen Altholzbeständen sowie mit 

unterschiedlichen Altersklassen und Erhalt von stehendem Totholz, Erhalt und 

dauerhafte Vorhaltung von Höhlenbäumen und hohen Singwarten, 

d) Kranich (Grus grus) – als Brutvogel wertbestimmend 

durch Erhalt eines störungsfreien Umfelds um die Brutplätze, insbesondere 

während der Brutzeit, in feuchten bis nassen Senken mit Anteilen von 

Bruchwald, Hoch- oder Niedermoor, flachen Stillgewässern, Röhrichten sowie 

für die Jungenaufzucht mit extensiv genutzten oder ungenutzten Flächen. 

2. insbesondere der weiteren im Gebiet vorkommenden Brut- und Gastvogelarten, 

die maßgebliche avifaunistische Bestandteile des Vogelschutzgebietes darstellen, 

durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen 

Bestandes dieser Arten durch Erhalt und Schaffung naturnaher und 

halbnatürlicher Lebensstätten und Lebensräume:  

a) Schwarzspecht (Dryocopus martius) – als Brutvogel signifikante Art durch 

Erhalt und Entwicklung von geschlossenen, großflächigen Wäldern mit 

ausgedehnten Altholzbeständen oder gestuften alten Mischwäldern auch mit 

hohem Nadelbaum- und mit hohem Alt- und Totholzanteil. Erhalt und 

Entwicklung des Nahrungsangebotes wie Ameisenvorkommen.  
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b) Raufußkauz (Aegolius funereus) – als Brutvogel signifikante Art durch Erhalt 

und Entwicklung von Wäldern mit einem guten Höhlenangebot insbesondere 

des Schwarzspechts, einem deckungsreichen Tageseinstand und 

unterholzfreien, kleinsäugerreichen Jagdflächen. Bevorzugt in alten, 

hochstämmigen und mit Laubbäumen durchsetzen, gut strukturierten 

Nadelwald.  

c) Waldschnepfe (Scolopax rusticola) – als Brutvogel signifikante Art durch 

Erhalt und Entwicklung von Laub- und Mischwäldern größerer Ausdehnung, 

Nistplatz innerhalb des Waldes an Schneisen, Waldkanten und Lichtungen. 

d) Heidelerche (Lullula arborea) – als Brutvogel signifikante Art durch Erhaltung 

und Entwicklung trockener, lichter Kiefernwälder mit großen freien Stellen 

und sandige Heidegebiete mit lockerem Baumbestand. 

e) Pirol (Oriolus oriolus) – als Brutvogel signifikante Art in lichten Bruch- und 

Auwäldern. Durch Förderung und Wiederherstellung vor allem von lichten 

Bruch- und Auwäldern sowie Feuchtgebieten mit Ufer- und Feldgehölz. 

f) Waldwasserläufer (Tringa ochropus) – als Brutvogel signifikante Art durch 

Erhalt und Entwicklung von baumbestandenen Mooren, feuchten Bruch- und 

Auwäldern sowie waldbestandenen Ufern langsam fließenden Gewässern.  

g) Turteltaube (Streptopelia turtur) als Brutvögel durch Erhalt und Schaffung 

naturnaher und halbnatürlicher Lebensstätten und Lebensräume. 

(5) Die Umsetzung der vorgenannten Erhaltungsziele, insbesondere auf land- und 

forstwirtschaftlichen Flächen sowie von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, 

kann, aufbauend auf die nachfolgenden Schutzbestimmungen, auch durch 

Angebote des Vertragsnaturschutzes unterstützt werden. 

§ 4 

Verbote 

 

(1) Gemäß § 26 Abs. 2 S. 1 BNatSchG sind unter besonderer Beachtung des 

§ 5 Abs. 1 BNatSchG alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebiets 

verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen. 

(2) Im LSG sind neben den Verboten und Einschränkungen aus anderen gültigen 

Rechtsvorschriften die folgenden Handlungen verboten: 

1. Windenergieanlagen zu errichten oder wesentlich zu ändern, 

2. die Ruhe der Natur und die wildlebenden Vogelarten des § 3 Abs. 4, den 

Naturgenuss oder die Erholung in Natur und Landschaft vermeidbar durch Lärm 

oder auf andere Weise zu stören oder zu beeinträchtigen, 

3. der Neubau von Straßen, 

4. Hunde während der Brutzeit vom 15.02. bis 31.8. eines jeden Jahres, außer im 

Rahmen ordnungsgemäßer Jagdausübung, frei laufen zu lassen,  

5. Kraftfahrzeuge auf nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wegen 

und Flächen, außer im Rahmen der Land- und Forstwirtschaft, der 

ordnungsgemäßen Jagdausübung und der Erfüllung dienstlicher Aufgaben der 

Naturschutz- und anderer Behörden, zu fahren oder abzustellen, ausgenommen 

von dem Verbot ist das Betreten und Befahren des Gebietes durch die 

Eigentümer/Innen und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur 

rechtmäßigen Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke, 

6. zu zelten, zu lagern oder offenes Feuer zu entzünden, 

7. Bodenschätze aufzusuchen, zu gewinnen und aufzubereiten, 

8. gentechnisch veränderte Organismen einzubringen, 

9. Pflanzen oder Tiere, insbesondere gebietsfremde oder invasive Arten, 

auszubringen oder anzusiedeln, 
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10. die Störung des Brutgeschäftes sowie die Beeinträchtigung von Fortpflanzungs-, 

Aufzucht- oder Ruhestätten der Vogelarten gem. § 3 Abs. 4 im EU-

Vogelschutzgebiet, auch im Rahmen der Forstwirtschaft oder der 

ordnungsgemäßen Jagdausübung, und insbesondere im 300 m-Umkreis um 

bekannte Brutplätze von Schwarzstorch, Seeadler, Fischadler und Kranich in der 

Zeit vom 15.2. - 31.8. sowie im 100 m-Umkreis um bekannte Revierzentren des 

Sperlingskauzes und bekannte Brutplätze von Raufußkauz oder Schwarzspecht 

jeweils in der Zeit 15.2. - 15.7. eines jeden Jahres, 

11. Waldflächen innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes deren Bäume regelmäßig 

einen Brusthöhendurchmesser (Durchmesser in 1,3 m Stammhöhe) von 

mindestens 50 cm oder ein Alter von mehr als 100 Jahren aufweisen (Altholz), 

ohne die folgenden Bewirtschaftungsauflagen zu nutzen: 

a) Beim Holzeinschlag und bei der Pflege muss ein Altholzanteil von mindestens 

20 % der Waldfläche der jeweiligen Eigentümerin oder des jeweiligen 

Eigentümers erhalten bleiben oder entwickelt werden. 

b) Beim Holzeinschlag und bei der Pflege müssen je vollem Hektar der 

Waldfläche der jeweiligen Eigentümerin oder des jeweiligen Eigentümers 

mindestens drei lebende Altholzbäume dauerhaft als Habitatbäume markiert 

und bis zum natürlichen Zerfall belassen werden. Bei Fehlen von 

Altholzbäumen sind auf mindestens 5 % der Waldfläche der jeweiligen 

Eigentümerin oder des jeweiligen Eigentümers ab der dritten Durchforstung 

Teilflächen zur Entwicklung von Habitatbäumen dauerhaft zu markieren 

(Habitatbaumanwärter); artenschutzrechtliche Regelungen zum Schutz von 

Horst- und Höhlenbäumen bleiben unberührt. 

c) Für die Holzentnahme und die Pflege in der Zeit vom 15. Februar bis 31. 

August ist die vorherige Zustimmung der Naturschutzbehörde erforderlich. 

12. die Jagd auf die Waldschnepfe auch im Rahmen der ordnungsgemäßen    

Jagdausübung,  

13. unbemannte Luftfahrtsysteme oder unbemannte Luftfahrzeuge (z. B. 

Flugmodelle, Drohnen) oder Drachen zu betreiben; die 

Zulässigkeitsvoraussetzungen des § 21h Abs. 3 Nr. 6 a) - d) Luftverkehrs-

Ordnung (LuftVO) bleiben hiervon unberührt. 

(3) Darüber hinaus sind gemäß § 33 Abs. 1 BNatSchG alle Veränderungen und 

Störungen verboten, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung des FFH-Gebietes 

oder des Europäischen Vogelschutzgebietes in den für die Erhaltungsziele oder den 

Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen können, auch dann, wenn sie von 

außen in das Gebiet hineinwirken. § 33 Abs. 1 a BNatSchG ist zu beachten.  

§ 5 

Erlaubnisvorbehalte 

 

(1) Handlungen im LSG, die geeignet seien können, den Charakter des Gebiets zu 

verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderzulaufen, bedürfen 

unbeschadet anderer öffentlich-rechtlicher Entscheidungen oder Anzeigepflichten 

der vorherigen Erlaubnis des Landkreises Gifhorn als untere Naturschutzbehörde. 

(2) Der Erlaubnis bedürfen insbesondere folgende Handlungen: 

1. Außerhalb des Waldes die Beseitigung oder Beeinträchtigung von 

Landschaftselementen wie z. B. Hecken, Feldgehölze, Einzelbäume, 

Baumreihen, Alleen oder naturnahe Gebüsche sowie Kleingewässer, 

2. Pflegemaßnahmen an Hecken durchzuführen, soweit diese nicht gemäß § 6 

dieser Verordnung zulässig sind, 

3. Wald umzuwandeln, 

4. organisierte Veranstaltungen aller Art durchzuführen, bloße Fahrbewegungen 

für Zwecke der Forschung, Bildung und Lehre werden nicht als Störung oder 

Beeinträchtigung gewertet, 
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5. Straßen zu ändern, 

6. Gräben auszubauen (Herstellung, Beseitigung oder wesentliche Umgestaltung, 

insbesondere durch Vertiefung oder Verbreiterung), die nicht dazu dienen, die 

Grundstücke mehrerer Eigentümer zu bewässern oder zu entwässern, 

7. Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften und 

Anlagen zum Lagern von Silage zu errichten oder wesentlich zu ändern, 

8. Jagdhütten oder andere jagdwirtschaftliche Einrichtungen in nicht ortsüblicher 

oder landschaftsangepasster Art zu errichten oder wesentlich zu ändern, 

9. offene Weideunterstände auch mit weniger als 21 m² Grundfläche außerhalb der 

ordnungsgemäßen Landwirtschaft (Hobby- und sonstige gewerbliche 

Tierhaltung) zu errichten oder wesentlich zu ändern, 

10. Waldfriedhöfe nach § 2 Abs. 4 des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- 

und Friedhofswesen (BestattG) vom 08.12.2005 (Nds. GVBl. S. 381) anzulegen 

oder zu erweitern, 

11. Leitungen für Elektrizität, Fernmeldewesen, Rundfunk, Fernsehen, Ferntransport 

von Stoffen, Datenübertragung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Gas 

oder Wärme und der dafür ggf. erforderlichen Masten und Unterstützungen zu 

errichten oder zu ändern, 

12. bauliche Anlagen aller Art zu errichten oder wesentlich zu verändern, auch wenn 

die Maßnahmen zeitlich befristet sind und keiner bauaufsichtlichen 

Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, 

13. touristische Infrastruktur für die landschaftsbezogene Erholung, insbesondere 

Park-, Grill- und Spielplätze, Schutzhütten und Aussichtstürme zu errichten oder 

wesentlich zu ändern,  

14. land- und forstwirtschaftliche Wege sowie Wander-, Reit- und Radwege und 

Zufahrtswege einschließlich der hierfür notwendigen Brücken neu zu bauen oder 

wesentlich zu ändern, 

15. Weidezäune zu errichten oder wesentlich zu ändern, 

16. während der Brutzeit vom 15.2. bis 31.8. eines jeden Jahres die Wege im EU-

Vogelschutzgebiet zu verlassen, außer im Rahmen der Land- und 

Forstwirtschaft, der ordnungsgemäßen Jagdausübung und der Erfüllung 

dienstlicher Aufgaben der Naturschutz- und anderer Behörden; 

§ 4 Abs. 2 Nr. 10 dieser Verordnung bleibt unberührt, 

(3) Die Erlaubnis ist unbeschadet anderer Rechtsvorschriften auf vorherigen 

schriftlichen Antrag vom Landkreis Gifhorn als untere Naturschutzbehörde zu 

erteilen, wenn die Handlung nicht geeignet ist, den Charakter des Gebietes zu 

verändern oder dem besonderen Schutzzweck gemäß § 3 Abs. 2 der Verordnung 

zuwiderzulaufen. 

(4) Bei Projekten, die das EU-Vogelschutzgebiet betreffen, darf die Erlaubnis nur erteilt 

werden, wenn sie sich im Rahmen der Prüfung gemäß § 34 Abs. 1 BNatSchG in 

Verbindung mit § 26 NNatSchG als mit dem besonderen Schutzzweck nach § 3 Abs. 

2 bis 4 dieser Verordnung vereinbar erweist oder die Voraussetzungen des § 34 

Abs. 3 bis 6 BNatSchG vorliegen. 

(5) Die Erlaubnis kann mit Regelungen zu Zeitpunkt, Ort und Ausführungsweise 

versehen werden. 
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§ 6 

Zulässige Handlungen 

 

(1) Im LSG sind unbeschadet anderer gültiger Rechtsvorschriften und der Rechte 

Dritter zulässig: 

1. die bei Inkrafttreten dieser Verordnung aufgrund behördlicher 

Einzelfallentscheidung rechtmäßig ausgeübten Nutzungen und Befugnisse, 

2. die ordnungsgemäße Forstwirtschaft im Sinne des § 5 Abs. 3 BNatSchG und des 

§ 11 NWaldLG; § 4 S. 2 Nr. 9 bis 11 dieser Verordnung bleiben unberührt, 

a) ohne den Umbau von Laubwaldbeständen in Nadelwaldbestände, 

3. die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd gemäß den für die Jagd geltenden 

Vorschriften einschließlich der Befugnisse zur Durchführung der Hege und zur 

Ausübung des Jagdschutzes, § 4 S. 2 Nr. 9, 10 und 12 sowie § 5 S. 2 Nr. 8 

dieser Verordnung bleiben unberührt, 

4. die Unterhaltung und Instandsetzung vorhandener land- und forstwirtschaftlicher 

Wege sowie vorhandener Wander-, Reit- und Radwege und Zufahrtswege 

einschließlich Brücken mit dem bisherigen oder milieuangepasstem Material und 

in der bisherigen Breite, jedoch ohne Verwendung von Bau- und Ziegelschutt 

sowie Teer- und Asphaltaufbrüchen, 

5. der Betrieb, die Überwachung, Unterhaltung und Nutzung von öffentlichen 

Verkehrswegen einschließlich Brücken sowie von rechtmäßig bestehenden 

Anlagen, Einrichtungen, Leitungen und Gräben,  

6. die Wahrnehmung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr oder 

Verkehrssicherungspflicht nach vorheriger Anzeige bei der zuständigen 

Naturschutzbehörde vier Wochen vor Beginn, es sei denn, es handelt sich um 

eine gegenwärtige erhebliche Gefahr, die ein sofortiges Handeln erfordert; in 

diesem Fall ist die zuständige Naturschutzbehörde unverzüglich über die 

durchgeführten Maßnahmen zu unterrichten, 

7. Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung des LSG, die im Einvernehmen mit der 

unteren Naturschutzbehörde oder durch diese durchgeführt werden,  

8. von einer Behörde veranlasste Maßnahmen zur Erkundung, Sicherung oder 

Sanierung von Bau- und Bodendenkmalen,  

9. der fachgerechte Gehölzrückschnitt zur Erhaltung und Herstellung des 

Lichtraumprofiles an Straßen, Wegen und genutzten Grundstücken sowie 

fachgerechte Pflegemaßnahmen an Hecken jeweils in den Monaten Oktober bis 

Februar, soweit innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren nicht mehr als 50 % 

einer zusammenhängenden Hecke auf den Stock gesetzt werden,  

10. die Beseitigung und das Management von invasiven und/oder gebietsfremden 

Arten mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde. 

(2) Weitergehende Vorschriften des § 30 BNatSchG und § 24 NNatSchG sowie die 

artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 BNatSchG bleiben unberührt. 

§ 7 

Befreiungen 

 

(1) Von den Verboten dieser Verordnung kann der Landkreis Gifhorn als untere 

Naturschutzbehörde nach Maßgabe des § 67 BNatSchG in Verbindung mit § 41 

NNatSchG Befreiung gewähren. 
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(2) Eine Befreiung zur Realisierung von Plänen oder Projekten kann gewährt werden, 

wenn sie sich im Rahmen der Prüfung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG in 

Verbindung mit § 26 NNatSchG als mit dem Schutzzweck dieser Verordnung 

vereinbar erweisen oder die Voraussetzungen des § 34 Abs. 3 bis 6 BNatSchG 

erfüllt sind. 

(3) Abs. 1 und 2 sind auch im Falle der Versagung einer Erlaubnis nach § 5 dieser 

Verordnung anzuwenden. 

§ 8 

Anordnungsbefugnis 

 

Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 NNatSchG kann die zuständige 

Naturschutzbehörde die Wiederherstellung des bisherigen Zustands anordnen, wenn 

gegen die Verbote des § 4 oder die Erlaubnisvorbehalte des § 5 sowie sonstige 

Anzeigepflichten dieser Verordnung verstoßen wurde und Natur oder Landschaft 

rechtswidrig zerstört, beschädigt oder verändert worden sind. 

§ 9 

Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 

 

(1) Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte haben die Durchführung von 

folgenden durch die zuständige Naturschutzbehörde angeordneten oder 

angekündigten Maßnahmen zu dulden: 

a) Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung des LSG 

oder einzelner seiner Bestandteile, 

b) das Aufstellen von Schildern zur Kennzeichnung des LSG und seiner Wege sowie 

zur weiteren Information über das LSG. 

(2) Zu dulden sind insbesondere die in einem Managementplan, Maßnahmenblatt oder 

Pflege- und Entwicklungsplan für das LSG dargestellten Maßnahmen, soweit 

dadurch die Nutzung des Grundstücks nicht unzumutbar beeinträchtigt wird. 

(3) §§ 15 und 39 NNatSchG sowie § 65 BNatSchG bleiben unberührt. 

§ 10 

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig nach § 26 Abs. 2 BNatSchG in Verbindung mit § 43 Abs. 2 Nr. 4 

NNatSchG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Verbotsregelungen in 

§ 4 dieser Verordnung verstößt, ohne dass eine Erlaubnis gemäß § 5 Abs. 1, eine 

Freistellung gemäß § 6 oder eine Befreiung gemäß § 7 dieser Verordnung vorliegt. 

Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 43 Abs. 3 NNatSchG mit einer Geldbuße bis zu 

25.000 Euro geahndet werden.  

(2) Ordnungswidrig handelt darüber hinaus, wer gemäß § 69 Abs. 3 Nr. 6 BNatSchG 

eine Veränderung oder Störung vornimmt, die zu einer erheblichen Beeinträchti-

gung des Natura 2000-Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den 

Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile führen kann. Die Ordnungswidrigkeit kann 

gemäß § 69 Abs. 7 BNatSchG mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet 

werden. 
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§ 11 

Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den 

Landkreis Gifhorn in Kraft.  

Gifhorn, 27.08.2025 

Landkreis Gifhorn  

Der Landrat 

In Vertretung 

 

D. Meyer zu Schlochtern  

B. BEKANNTMACHUNGEN DER STÄDTE, GEMEINDEN UND SAMTGEMEINDEN 

 

Korrekturbekanntmachung 

 

Bebauungsplan „Lärchenweg – 2. Änderung“ für das in der Anlage dargestellte 

Gebiet 

 

Der Rat der Stadt Wittingen hat in seiner Sitzung am 19.06.2025 den Bebauungsplan 

„Lärchenweg – 2. Änderung“ als Satzung gem. § 10 Abs. 1 BauGB beschlossen. 

 

Gem. § 10 Abs. 3 BauGB wird der Bebauungsplan hiermit bekanntgemacht.   

 

Die Lage und der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergeben sich aus der 

anliegenden Übersichtskarte.3 

 

Die Planunterlagen mit seiner Begründung und dem Umweltbericht liegen während der 

Sprechstunden der Verwaltung im Rathaus der Stadt Wittingen zu jedermanns Einsicht 

aus. 

 

Ergänzend wird gemäß § 10a Abs. 2 BauGB der in Kraft getretene Bebauungsplan mit 

Begründung und zusammenfassender Erklärung unter www.wittingen.eu > 

Bauleitplanung > Bebauungspläne in Wittingen in das Internet eingestellt und kann dort 

abgerufen werden. 

 

Über den Inhalt des Bebauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 

 

Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 

Abs. 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 BauGB genannten Vorschriften unbeachtlich 

ist, wenn die Verletzung von Vorschriften nicht innerhalb von einem Jahr seit 

Bekanntmachung des oben genannten Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Stadt 

Wittingen geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung der 

Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist 

darzulegen. 

 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Geltendmachung 

etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42 BauGB und des § 44 Abs. 4 

BauGB über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer 

Geltendmachung wird hingewiesen.  

 

 
3 abgedruckt auf Seite 369 dieses Amtsblattes 
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Mit dieser Bekanntmachung tritt der oben genannte Bebauungsplan in Kraft. 

 

Wittingen, 03.09.2025 

(L. S.) 

Stadt Wittingen  

 

Ritter 
Bürgermeister 

 

Korrekturbekanntmachung 

Bebauungsplan „Im Winkelfeld – 1. Änderung“ für das in der Anlage dargestellte 

Gebiet 

 

Der Rat der Stadt Wittingen hat in seiner Sitzung am 19.06.2025 den Bebauungsplan „Im 

Winkelfeld – 1. Änderung“ als Satzung gem. § 10 Abs. 1 BauGB beschlossen. 

 

Gem. § 10 Abs. 3 BauGB wird der Bebauungsplan hiermit bekanntgemacht.   

 

Die Lage und der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergeben sich aus der 

anliegenden Übersichtskarte.4 

 

Die Planunterlagen mit seiner Begründung und dem Umweltbericht liegen während der 

Sprechstunden der Verwaltung im Rathaus der Stadt Wittingen zu jedermanns Einsicht 

aus. 

 

Ergänzend wird gemäß § 10a Abs. 2 BauGB der in Kraft getretene Bebauungsplan mit 

Begründung und zusammenfassender Erklärung unter www.wittingen.eu > 

Bauleitplanung > Bebauungspläne in Wittingen in das Internet eingestellt und kann dort 

abgerufen werden. 

 

Über den Inhalt des Bebauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 

 

Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 

Abs. 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 BauGB genannten Vorschriften unbeachtlich 

ist, wenn die Verletzung von Vorschriften nicht innerhalb von einem Jahr seit 

Bekanntmachung des oben genannten Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Stadt 

Wittingen geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung der 

Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist 

darzulegen. 

 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Geltendmachung 

etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42 BauGB und des § 44 Abs. 4 

BauGB über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer 

Geltendmachung wird hingewiesen.  

 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der oben genannte Bebauungsplan in Kraft. 

 

Wittingen, 03.09.2025 

(L. S.) 

Stadt Wittingen 

Ritter 

Bürgermeister 

 

 
4 abgedruckt auf Seite 370 dieses Amtsblattes 
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Satzung der Gemeinde Vordorf über die Entschädigung der Ratsmitglieder,  der 

Ehrenbeamten und der sonstigen ehrenamtlich tätigen Personen  

(Entschädigungssatzung) 

Aufgrund der §§ 6, 29 und 39 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 

(NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Vordorf in seiner Sitzung am 20.12.2024 folgende 

Änderung beschlossen: 

§ 1  

Allgemeines 

 

(1) Die Tätigkeit als Ratsmitglied oder Ehrenbeamter sowie sonstige ehrenamtliche 

Tätigkeit für die Gemeinde Vordorf wird grundsätzlich unentgeltlich geleistet. 

Anspruch auf Ersatz von Auslagen, Kinderbetreuungsaufwendungen und 

Verdienstausfall sowie Zahlung eines Pauschalsatzes für ausschließliche 

Haushaltsführung oder Nachteile im beruflichen Bereich   besteht im Rahmen der 

Höchstbeträge nach dieser Satzung. Aufwandsentschädigungen werden nur im 

Rahmen dieser Satzung gezahlt. 

 

(2) Eine monatliche Aufwandsentschädigung wird jeweils für einen vollen Monat 

gezahlt. Das gilt auch, wenn der Empfänger das Amt nur für einen Teil des 

Monats innehat. Die monatlichen Aufwandsentschädigungen nach § 4 werden im 

Voraus gezahlt. Das Sitzungsgeld wird quartalsweise abgerechnet. Führt der 

Empfänger einer Aufwandentschädigung seine Dienstgeschäfte ununterbrochen - 

den Erholungsurlaub nicht eingerechnet - länger als zwei Monate nicht, so 

ermäßigt sich die Aufwandsentschädigung für die über zwei Monate 

hinausgehende Zeit auf 50%. Vom gleichen Zeitpunkt an erhält der Vertreter 

75% der Aufwands-entschädigung des Vertretenen. Die bisherige 

Aufwandsentschädigung des Vertreters entfällt für diesen Zeitraum. 

 

(3) Wird die Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit von einem Empfänger einer 

Aufwandsentschädigung endgültig beendet, so erhält der Vertreter vom Beginn 

des nächsten Kalendermonats an die Aufwandsentschädigung unter Fortfall 

seiner bisherigen Aufwandsentschädigung in voller Höhe. Ruht das Mandat, so 

wird keine Aufwandsentschädigung gezahlt. 

 

(4) Für eine Fahrtkostenentschädigung, die als monatlicher Durchschnittssatz 

gezahlt wird (pauschale Fahrtkostenentschädigung), gilt Abs. 2 Satz 1 und 2 

entsprechend. 

 

(5) Ist der Empfänger einer pauschalen Fahrtkostenentschädigung an einer 

Ausübung seiner ehrenamtlichen Tätigkeit vorübergehend verhindert, so entfällt 

die pauschale Fahrtkostenentschädigung vom Beginn des folgenden 

Kalendermonats an für jeden Kalendermonat der Verhinderung. Für den gleichen 

Zeitraum erhält der Vertreter die pauschale Fahrtkostenentschädigung den 

Vertretenen unter Fortfall einer eventuell eigenen Fahrtkostenentschädigung. Bei 

Wiederaufnahme seiner ehrenamtlichen Tätigkeit erhält der Vertretene seine 

pauschale Fahrtkostenentschädigung vom folgenden Monat an. 

 

(6) Wird die Ausübung seiner ehrenamtlichen Tätigkeit von einem Empfänger einer 

pauschalen Fahrtkostenentschädigung endgültig beendet, so erhält der Vertreter 

vom Beginn des nächsten Kalendermonats an die pauschale 

Fahrtkostenentschädigung unter Fortfall einer eventuellen eigenen 

Fahrtkostenentschädigung in voller Höhe. Ruht das Mandat, so wird keine 

Fahrtkostenentschädigung gezahlt. 
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§ 2 

Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld für Ratsmitglieder 

 

(1) Die Ratsmitglieder erhalten für die Teilnahme an Rats-, Ausschuss- und 

Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld von 20 Euro je Sitzung. Jährlich werden bis 

zu 18 Fraktions- oder Gruppensitzungen abgegolten. Die Zahl kann der 

Verwaltungsausschuss bei Bedarf erhöhen oder senken. Eine monatliche 

Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder wird nicht gezahlt. 

 

(2) Dauert eine Sitzung länger als sechs Stunden, so kann auf besonderen Beschluss 

des Verwaltungsausschusses höchstens ein weiteres Sitzungsgeld gewährt 

werden. Eine Sitzung, die über 24.00 Uhr hinausgeht, zählt als Sitzung des 

Tages an dem sie begonnen wurde. Für mehrere Sitzungen, gleich welcher Art, 

die an einem Tag stattfinden, wird höchstens ein weiteres Sitzungsgeld gewährt. 

 

§ 2a 

Aufwandsentschädigung für die ausschließliche Nutzung des 

Ratsinformationssystems 

 

(1) Ratsmitglieder, die sich mit einer ausschließlichen elektronischen Übersendung 

der Sitzungsunterlagen einverstanden erklärt haben, erhalten zum Ausgleich des 

damit verbundenen Aufwandes ab dem Folgemonat nach der Erklärung einen 

monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von 15,00 Euro. 

 

(2) Bei Ratsmitgliedern, die in Ihrer Funktion als Mitglied des Kreistages oder als 

Mitglied des Samtgemeinderates bereits eine solche Entschädigung erhalten, 

reduziert sich der monatliche Pauschalbetrag auf 5,00 Euro. 

 

(3) Ratsmitglieder erhalten auf Antrag diese Aufwandsentschädigung in der 

zustehenden Summe für die Zeit ab Antragstellung bis zum Ende der 

Wahlperiode ausgezahlt, um die Anschaffung der notwendigen Geräte zu 

erleichtern. Bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Gemeinderat hat eine 

entsprechende anteilige Rückzahlung zu erfolgen.  

 

§ 3 

Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld für sonstige Mitglieder  

in Ratsausschüssen 

 

Nicht dem Rat angehörende Mitglieder von Ratsausschüssen erhalten für die 

Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld in Höhe von 

20,00 Euro. Eine monatliche Aufwandsentschädigung wird nicht gezahlt. § 2 Abs. 2 

sowie § 5 dieser Satzung gelten entsprechend. 

§ 4 

Zusätzliche Aufwandsentschädigungen 

(1) Neben den Beträgen nach § 2 dieser Satzung werden monatlich folgende 

zusätzliche Aufwandsentschädigungen gezahlt: 

 

a) an den Bürgermeister                       410 Euro 

b) an den 1. Vertreter        85 Euro 

c) an den 2. Vertreter      60 Euro 

d) an den Fraktions-/Gruppenvorsitzenden   60 Euro 

e) an den Verwaltungsvertreter                     150 Euro 
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(2) Vereinigt ein Ratsmitglied mehrere Funktionen nach Abs. 1 auf sich, wird nur die 

jeweils höchste Aufwandsentschädigung gezahlt, wenn eine Funktion 

zwangsläufig mit einer anderen verbunden ist. 

 

§ 5 

Fahrtkosten 

Für Fahrten wird dem Bürgermeister eine monatliche Fahrtkostenpauschale von 

100 Euro gezahlt. 

§ 6 

Verdienstausfall 

(1) Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls hat nachstehender Personenkreis: 

a) Ratsmitglieder, neben ihrer Aufwandsentschädigung 

b) Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtlich tätige Personen, soweit sie keine 

Aufwandsentschädigung erhalten, mit Ausnahme der in Spezialgesetzen 

geregelten besonderen Ansprüche (Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren 

nach dem Brandschutzgesetz). 

 

(2) Verdienstausfall wird auf Antrag ersetzt. Der Ersatz des Verdienstausfalls wird 

für jede angefangene Stunde der regelmäßigen Arbeitszeit berechnet. 

Unselbstständig Tätigen wird der entstandene und nachgewiesene 

Verdienstausfall ersetzt. Selbstständig Tätigen wird eine Verdienstausfall-

pauschale je Stunde gewährt, die im Einzelfall aus der Grundlage des glaubhaft 

gemachten Einkommens festgesetzt wird. Der Verdienstausfall wird auf 

30,00 Euro begrenzt. 

 

(3) Ratsmitglieder, Ehrenbeamte oder sonstige ehrenamtlich tätige Personen, die 

ausschließlich einen Haushalt führen (Hausmann oder Hausfrau) und keinen 

Verdienstausfall geltend machen, haben Anspruch auf Zahlung eines 

Pauschalstundensatzes in Höhe des durchschnittlich gezahlten Verdienstausfalles 

je Stunde an Werktagen von Montag bis Freitag für die Zeit von 8.00 bis 

18.00 Uhr und an Samstagen von 8.00 bis 12.00 Uhr für die Dauer von 3 

Stunden täglich. Die Höhe des Pauschalstundensatzes richtet sich jeweils nach 

dem Durchschnitt des gezahlten Verdienstausfallersatzes. Falls dieser nicht 

ermittelt werden kann, wird eine Pauschale in Höhe von 18 Euro je Stunde 

gezahlt. 

 

(4) Anspruchsberechtigte, die keine Ersatzansprüche nach Abs. 2 oder 3 geltend 

machen können, denen aber im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil 

entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die 

Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten einen 

Pauschalstundensatz in Höhe von 18 Euro. 

 

(5) Der Ersatz von Verdienstausfall wird an Werktagen von Montag bis Freitag auf 

die Zeit von   8.00 Uhr bis 18.00 Uhr und an Samstagen auf die Zeit von 8.00 

Uhr bis 12.00 Uhr begrenzt, es sei denn der/die Anspruchsberechtigte ist im 

Schicht- oder einem vergleichbaren Dienst tätig. 

 

(6) Der Anspruch kann nach Ablauf eines Jahres seit seiner Fälligkeit geltend 

gemacht werden. 
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§ 7 

Aufwendungsersatz für Kinderbetreuung 

(1) Aufwendungen für Kinderbetreuung im Sinne dieser Satzung liegen vor, wenn 

Ratsmitglieder, Ehrenbeamte oder sonstige ehrenamtlich tätige Personen infolge 

ihrer Tätigkeit Vorkehrungen für die Betreuung von Kindern bis zur Vollendung 

des 12. Lebensjahres treffen müssen. Die Notwendigkeit besonderer 

Vorkehrungen wird angenommen, wenn der Familie/ Wohngemeinschaft des in 

Satz 1 genannten Personenkreises keine weiteren Personen angehören, die zur 

Betreuung der Kinder in der Lage sind und die Kinder nicht anderweitig (z.B. in 

Kindertagesstätten) betreut werden. 

 

(2) Anspruchsberechtigte werden auf Antrag die nachgewiesenen Aufwendungen für 

eine Kinderbetreuung bis zu einem Höchstbetrag von 7,50 Euro je Stunde 

ersetzt. Der Aufwendungsersatz wird auf 25 Euro je Tag begrenzt. 

 

(3) Der Ersatz von Aufwendungen für eine Kinderbetreuung an Mitglieder der 

Freiwilligen Feuerwehren regelt sich nach § 12 Niedersächsisches 

Brandschutzgesetz. Der Höchstbetrag nach Abs. 2 gilt entsprechend. 

 

§ 8  

Auslagenersatz 

(1) Für die Gemeinde ehrenamtlich tätige Personen haben Anspruch auf Ersatz ihrer 

nachgewiesenen Auslagen, soweit das durch Gesetz oder diese Satzung nicht 

ausgeschlossen ist. 

 

(2) Der Ersatz von Auslagen wird auf höchstens 20 Euro im Monat begrenzt. 

 

(3) Aufwendungen für eine Kinderbetreuung werden hierfür nicht erfasst. 

 

§ 9 

Reisekosten 

Für genehmigte Dienstreisen außerhalb des Gemeindegebietes erhalten Ratsmitglieder, 

Bürgermeister, Ehrenbeamte oder ehrenamtlich tätige Personen Reisekosten-

vergütungen, Tagegelder und Übernachtungsgeld nach den Bestimmungen des 

Bundesreisekostenrechts. 

§ 10 

Funktionsbezeichnungen in geschlechterinklusiver Sprache 

 

Funktionsbezeichnungen, die in dieser Satzung in männlicher Form bezeichnet sind, 

werden im amtlichen Sprachgebrauch in geschlechterinklusiver Sprachform verwendet. 

§ 11 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt ab dem 01.10.2025 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung vom 13.02.2019 

außer Kraft. 

Vordorf, den 27.08.2025  

Engeler 

Bürgermeister   
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Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2023 der Samtgemeinde 

Wesendorf 

Der Rat der Samtgemeinde Wesendorf hat in seiner Sitzung am 20.03.2025 den 

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG beschlossen 

und dem Samtgemeindebürgermeister für das Jahr die Entlastung erteilt. 

Der Jahresabschluss und der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes liegen gemäß 

§§ 129 Abs. 2 und 156 Abs.4 NKomVG vom 01.10.2025 bis einschließlich 10.10.2025 

während der allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus der Samtgemeinde Wesendorf zur 

Einsichtnahme öffentlich aus.  

Wesendorf, 25.09.2025 

Schulze 

Samtgemeindebürgermeister 

 

FRIEDHOFSSATZUNG DER SAMTGEMEINDE WESENDORF 

 

Aufgrund der §§ 10, 13, 58 und 98 des Niedersächsischen Kommunalverfassungs-

gesetzes, der §§ 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes und des  

§ 7 der Verordnung zur Durchführung des Feuerbestattungsgesetzes vom 10.08.1938 

jeweils in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Wesendorf in 

seiner Sitzung am 12.12.2024 nachstehende Friedhofssatzung beschlossen: 

 

I. Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 - Geltungsbereich 

§ 2 - Friedhofszweck 

§ 3 - Bestattungsorte 

§ 4 - Schließung und Entwidmung  

 

II. Ordnungsvorschriften 

 

§ 5 - Öffnungszeiten 

§ 6 - Verhalten auf dem Friedhof 

§ 7 - Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 

§ 7 a - Entscheidungsfrist, Genehmigungsfiktion  

§ 7 b - Verfahren über eine einheitliche Stelle 

 

III. Bestattungsvorschriften 

 

§ 8 - Allgemeines 

§ 9 - Särge und Urnen 

§ 10 - Ausheben der Gräber 

§ 11 - Ruhefrist 

§ 12 - Umbettungen 

 

IV. Grabstätten 

 

§ 13 - Allgemeines 

§ 14 - Reihengrabstätten 

§ 15 - Erbgrabstätten 

§ 16 - Urnengrabstätten 

§ 17 - Ehrengrabstätten 

 

V. Gestaltung der Grabstätten und Grabmale 

 

§ 18 - Allgemeine Gestaltungsgrundsätze 

§ 19 – Zustimmungserfordernis 
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§ 19 a – Verwendung von Natursteinen 

§ 20 - Anlieferung 

§ 21 - Standsicherheit der Grabmale 

§ 22 - Unterhaltung 

§ 23 - Entfernung 

 

VI. Herrichtung und Pflege der Grabstätten 

 

§ 24 - Herrichtung und Unterhaltung 

§ 25 - Vernachlässigung der Grabpflege 

 

VII. Leichenhallen und Trauerfeiern 

 

§ 26 - Benutzung der Leichhalle 

§ 27- Trauerfeiern 

 

VIII. Schlussvorschriften 

 

§ 28 - Alte Rechte 

§ 29 - Haftung 

§ 30 - Gebühren 

§ 31 - Ordnungswidrigkeiten 

§ 32 – Inkrafttreten 

 

I. 

 

Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 

Geltungsbereich 

 

Diese Friedhofssatzung gilt für folgende im Gebiet der Samtgemeinde gelegenen und 

von ihr verwalteten Friedhöfe: 

 

a) Friedhöfe in Groß Oesingen, Mahrenholz und Zahrenholz 

b) Friedhof in Schönewörde 

c) Friedhöfe in Ummern und Pollhöfen 

d) Friedhof in Wagenhoff 

e) Friedhöfe in Teichgut und Weißes Moor und Friedhofskapelle in Wahrenholz 

f) Friedhöfe in Wesendorf und Westerholz 

 

§ 2 

Friedhofszweck 

 

(1) Die Friedhöfe sind öffentliche Einrichtungen der Samtgemeinde Wesendorf. 

 

(2) Sie dienen der Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der 

Samtgemeinde Wesendorf waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer 

bestimmten Grabstätte besaßen. Die Bestattung anderer Personen bedarf einer 

Ausnahmegenehmigung. 

 

§ 3 

Bestattungsorte 

 

(1) Die Verstorbenen sollen auf dem Friedhof des Ortes bestattet werden, in dem sie 

zuletzt ihren Wohnsitz hatten. Etwas anderes gilt, wenn 

a) ein Nutzungsrecht an einer bestimmten Grabstätte auf einem anderen 

Friedhof besteht, 

b) Eltern, Kinder oder Geschwister auf einem anderen Friedhof bestattet sind. 

 

(2) Die Samtgemeinde kann Ausnahmen zulassen. 
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§ 4 

Schließung und Entwidmung 

 

(1) Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus wichtigem 

öffentlichem Interesse geschlossen oder entwidmet werden. Durch Schließung 

wird die Möglichkeit weiterer Beisetzungen ausgeschlossen; durch die 

Entwidmung verliert der Friedhof seine Eigenschaft als öffentliche 

Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der Schließung, so werden keine 

Nutzungsrechte mehr erteilt oder wiedererteilt. 

 

(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind 

jeweils öffentlich bekannt zu machen. 

 

(3) Die Samtgemeinde kann die Schließung verfügen, wenn keine Rechte auf 

Bestattung entgegenstehen. 

 

(4) Die Samtgemeinde kann die Entwidmung verfügen, wenn alle Nutzungsrechte 

und Ruhefristen abgelaufen sind. 

 

(5) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte aufgehoben oder im 

Einvernehmen mit den Berechtigten abgelöst werden sollen, sind unter 

ersatzweiser Einräumung entsprechender Rechte auch Umbettungen ohne 

Kosten für den Nutzungsberechtigten möglich.  

 

II. 

Ordnungsvorschriften 

 

§ 5 

Öffnungszeiten 

 

(1) Die Friedhöfe sind während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für 

den Besuch geöffnet. 

 

(2) Die Samtgemeinde kann aus besonderem Anlass das Betreten eines Friedhofes 

oder einzelner Friedhofsteile vorübergehend untersagen. 

 

§ 6 

Verhalten auf dem Friedhof 

 

(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes und der Achtung der 

Persönlichkeitsrechte der Angehörigen und Besuchern entsprechend zu 

verhalten. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. 

 

(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung und unter 

Verantwortung Erwachsener betreten. 

 

(3) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet, 

 

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art und Sportgeräten (z. B. Rollschuhen, 

Inlineskater) zu befahren. Ausgenommen hiervon sind Kinderwagen und 

Rollstühle sowie Fahrzeuge der Samtgemeinde und der für den Friedhof 

zugelassenen Gewerbetreibenden, 

 

b) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten oder diesbezüglich zu 

werben 

 

c) an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung Arbeiten 

auszuführen, 
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d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der 

Samtgemeinde gewerbsmäßig zu fotografieren 

 

e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der 

Bestattungsfeier notwendig und üblich sind, 

 

f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern, 

sowie Abraum und Abfälle zu entsorgen, die nicht auf dem Friedhof 

angefallen sind, 

 

g) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu 

verunreinigen oder zu beschädigen, Einfriedungen und Hecken zu 

übersteigen und Rasenflächen (soweit sie nicht als Wege dienen), 

Grabstätten und Grabeinfassungen unberechtigt zu betreten, 

 

h) zu lärmen und zu spielen, zu essen und zu trinken sowie zu lagern, 

 

i) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenführhunde. 

 

(4) Die Samtgemeinde kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des 

Friedhofs und der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 

 

(5) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende 

Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung der Samtgemeinde; sie sind 

spätestens 4 Tage vorher anzumelden. 

 

§ 7 

Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 

 

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter und sonstige Gewerbetreibende 

bedürfen für Tätigkeiten auf den Friedhöfen der vorherigen Zulassung durch die 

Samtgemeinde, die gleichzeitig den Umfang der Tätigkeiten festlegt. 

 

(2) Zuzulassen sind Gewerbetreibende, die  

 

a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind, 

 

b) selbst oder deren fachliche Vertreter die Meisterprüfung abgelegt haben oder 

in die Handwerksrolle eingetragen sind oder über eine gleichwertige 

Qualifikation verfügen und 

 

c) eine entsprechende Berufshaftpflichtversicherung nachweisen können. 

 

(3) Die Zulassung erfolgt durch die Samtgemeinde. 

 

(4) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und 

die dazu ergangenen Regelungen zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften 

für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer 

Tätigkeit auf den Friedhöfen verursachen. 

 

(5) Unbeschadet § 6 Abs. 3 Buchst. c) dürfen gewerbliche Arbeiten auf den 

Friedhöfen nur werktags innerhalb der Öffnungszeiten ausgeführt werden. Die 

Arbeiten sind eine halbe Stunde vor Ablauf der Öffnungszeit des Friedhofes, 

spätestens um 19:00 Uhr, an Samstagen und Werktagen vor Feiertagen 

spätestens am 13:00 Uhr zu beenden. Soweit Öffnungszeiten nicht festgelegt 

sind, dürfen die Arbeiten in den Monaten März bis Oktober nicht vor 06:00 Uhr 

und in den Monaten November bis Februar nicht vor 07:00 Uhr begonnen 

werden. Die Samtgemeinde kann Verlängerungen der Arbeitszeiten zulassen. In 

den Fällen des § 5 Abs. 2 sind gewerbliche Arbeiten ganz untersagt. 
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(6) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den 

Friedhöfen nur vorübergehend und nur an den von der Samtgemeinde 

genehmigten Stellen gelagert werden. Bei Beendigung oder bei Unterbrechung 

der Tagesarbeit sind die Arbeits- und die Lagerplätze wieder in einen 

ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Die Gewerbetreibenden dürfen auf den 

Friedhöfen keinerlei Abfall, Abraum-, Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. 

Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen der 

Friedhöfe gereinigt werden. 

 

(7) Gewerbetreibenden, die trotz schriftlicher Mahnung gegen die Vorschriften der 

Abs. 4 bis 6 verstoßen oder bei denen die Voraussetzungen des Abs. 2 ganz oder 

teilweise nicht mehr gegeben sind, kann die Samtgemeinde die Zulassung auf 

Zeit oder auf Dauer durch schriftlichen Bescheid entziehen. Bei einem 

schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung entbehrlich. 

 

(8) Gewerbetreibende mit Niederlassung in einem anderen Mitgliedstaat der 

Europäischen Union oder in einem anderen Vertragstaat des Abkommens über 

den Europäischen Wirtschaftsraum, die im Inland nur vorübergehend tätig sind, 

haben die Aufnahme ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof anzuzeigen. Abs.1 – 3; 

Abs.5 Satz 2 und Abs. 7 finden keine Anwendung.  

 

§ 7 a 

Entscheidungsfrist, Genehmigungsfiktion 

 

(1) Hat die Samtgemeinde über einen Antrag zur Ausübung eines Gewerbes nach 

§ 7 Abs. 1 nicht innerhalb einer Frist von 3 Monaten entschieden, gilt die 

Zulassung als erteilt. 

 

§ 7 b 

Verfahren über eine einheitliche Stelle 

 

(1) Verwaltungsverfahren nach dieser Satzung können über eine einheitliche Stelle 

(Einheitlicher Ansprechpartner) nach den Vorschriften des Niedersächsischen 

Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewickelt werden. 

 

III. 

 

Bestattungsvorschriften 

 

§ 8 

Allgemeines 

 

(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalls bei der 

Samtgemeinde anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen 

beizufügen. Sie ist eigenhändig vom Gebührenschuldner und vom 

Bestattungsunternehmen zu unterschreiben. 

 

(2) Wird eine Beisetzung in einer vorher erworbenen 

Wahlgrabstätte/Urnengrabstätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht 

nachzuweisen. 

 

(3) Soll eine Feuerbestattung erfolgen, so ist eine Bescheinigung über die 

Einäscherung vorzulegen.  

 

(4) Die Samtgemeinde setzt Ort und Zeit der Bestattung fest. Die Bestattungen 

erfolgen regelmäßig an Werktagen. Folgen zwei Feiertage aufeinander, so kann 

die Bestattung auch am zweiten Feiertag stattfinden. 
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(5) Bestattungen sollen in der Regel spätestens am 8. Tage nach Eintritt des Todes 

erfolgen. Leichen, die nicht binnen 8 Tagen nach Eintritt des Todes, und Aschen, 

die nicht binnen 1 Monat nach der Einäscherung beigesetzt sind, werden auf 

Kosten des Bestattungspflichtigen von Amts wegen in einer Reihengrabstätte / 

Urnenreihengrabstätte beigesetzt. 

 

§ 9 

Särge und Urnen 

 

(1) Die Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern 

von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Für die Bestattung sind zur Vermeidung von 

Umweltbelastungen nur Särge aus leicht abbaubarem Material (z.B. Vollholz) 

erlaubt, die keine PVC-, PCP-, formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen 

oder sonstigen umweltgefährdenden Lacke und Zusätze enthalten. 

Entsprechendes gilt für Sargzubehör und -ausstattung. Die Kleidung der Leiche 

soll nur aus Naturtextilien bestehen. Auch Urnen, die in der Erde beigesetzt 

werden, müssen aus leicht abbaubarem, umweltfreundlichem Material bestehen. 

 

(2) Die Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m 

breit sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die 

Zustimmung der Samtgemeinde bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. 

 

§ 10 

Ausheben der Gräber 

 

(1) Die Gräber werden von der Samtgemeinde ausgehoben und wieder zugefüllt. 

 

(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis 

zur Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne 

mindestens 0,50 m. 

 

(3) Die Gräber für Erdbeisetzungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m 

starke Erdwände getrennt sein. 

 

(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher entfernen zu lassen. Sofern 

beim Ausheben der Gräber Grabmale, Fundamente oder Grabzubehör durch die 

Samtgemeinde entfernt werden müssen, sind die dadurch entstehenden Kosten 

der Samtgemeinde durch den Nutzungsberechtigten zu erstatten. 

 

§ 11 

Ruhefrist 

 

Die Ruhefrist bis zur Wiederbelegung beträgt: 

a) für Reihengräber 30 Jahre 

b) für Urnengräber 30 Jahre 

c) für Kindergräber 30 Jahre 

d) für Erbgräber 30 Jahre 

 

§ 12 

Umbettungen 

 

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 

 

(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen 

gesetzlichen Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Samtgemeinde. Die 

Zustimmung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden, bei 

Umbettungen innerhalb der Samtgemeinde im ersten Jahr der Ruhezeit nur bei 

Vorliegen eines dringenden öffentlichen Interesses.  
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Umbettungen aus einer Reihengrabstätte/Urnenreihengrabstätte in eine andere 

Reihengrabstätte/Urnengrabstätte sind innerhalb der Gemeinde nicht zulässig. 

§ 4 Abs. 5 bleibt unberührt. 

 

(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- oder Aschenreste können 

nur mit vorheriger Zustimmung der Samtgemeinde auch in belegte Grabstätten 

aller Art umgebettet werden. 

 

(4) Alle Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist bei 

Umbettungen der jeweilige Nutzungsberechtigte. Mit dem Antrag ist die 

Verleihungsurkunde nach § 14 Abs. 1 Satz 2, § 15 Abs. 3 vorzulegen. In den 

Fällen des § 25 Abs. 1 Satz 4 können Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit noch 

nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in 

Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten umgebettet werden 

 

(5) Alle Umbettungen werden von der Samtgemeinde durchgeführt. Sie bestimmt 

den Zeitpunkt der Umbettung.  

 

(6) Neben der Zahlung der Gebühren für die Umbettung haben die Antragsteller 

Ersatz für die Schäden zu leisten, die an benachbarten Grabstätten und Anlagen 

durch eine Umbettung zwangsläufig entstehen. 

 

(7) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht 

unterbrochen oder gehemmt. 

 

(8) Leichen und Aschen zu anderen als zu Umbettungszwecken wieder auszugraben, 

bedarf einer behördlichen oder einer richterlichen Anordnung. 

 

IV. 

 

Grabstätten 

 

§ 13 

Allgemeines 

 

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen können Rechte 

nur nach dieser Satzung erworben werden. 

 

(2) Die Grabstätten werden unterschieden in 

a) Reihengrabstätten, 

b) Erbgrabstätten, 

c) Urnenreihengrabstätten 

d) Rasenreihengrabstätten 

e) Rasenurnenreihengrabstätten 

f) Anonyme Reihengrabstätten 

g) Anonyme Urnenreihengrabstätten 

h) Baumurnenreihengrabstätten 

 

(3) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von 

Nutzungsrechten an einer der Lage nach bestimmten Grabstätten oder auf 

Unveränderlichkeit der Umgebung. 

 

§ 14 

Reihengrabstätten 

 

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbeisetzungen, die der Reihe nach 

belegt und im Todesfalle für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden 

zugeteilt werden. Über die Zuteilung wird eine Verleihungsurkunde erteilt. Ein 

Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an der Reihengrabstätte ist nicht möglich. 
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(2) Es werden eingerichtet: 

a) Reihengrabfelder mit Grabstätten in der Größe von 1,80 m x 1,00 m für 

Verstorbene bis zum vollendeten 10. Lebensjahr, 

b) Reihengrabfelder mit Grabstätten in der Größe von 2,20 m x 1,30 m für 

Verstorbene ab vollendetem 10. Lebensjahr, 

c) Rasenreihengrabfelder mit Kennzeichnung der Grabstätte durch einheitliches 

Denkmal, 

d) Anonyme Reihengrabfelder ohne Kennzeichnung der Grabstätte durch 

einheitliches Denkmal. 

 

(3) In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche beigesetzt werden. Es ist jedoch 

zulässig, in einer Reihengrabstätte die Leichen eines Kindes unter einem Jahr 

und eines Familienangehörigen oder die Leichen von gleichzeitig verstorbenen 

Geschwistern unter 5 Jahre zu bestatten. Möglich ist auch die Bestattung einer 

Urne zu einem Reihengrab. 

 

§ 15 

Erbgrabstätten 

 

(1) Erbgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf Antrag ein 

Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird und 

die fortlaufend weiter belegt werden. Nutzungsrechte an Erbgrabstätten vor 

Eintritt des Todes können erworben werden. 

 

(2) Das Nutzungsrecht kann in der Regel einmal wieder erworben werden. Ein 

Wiedererwerb ist nur auf Antrag und nur für die gesamte Erbgrabstätte möglich. 

Ein mehrmaliger Wiedererwerb ist möglich, wenn in den letzten 10 Jahren vor 

Ablauf der Nutzungszeit eine weitere Bestattung erfolgt ist. 

 

(3) Das Nutzungsrecht entsteht mit Aushändigung der Verleihungsurkunde. 

 

(4) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der jeweilige Nutzungsberechtigte drei 

Monate vorher schriftlich, falls er nicht bekannt oder nicht ohne besonderen 

Aufwand zu ermitteln ist, durch eine öffentliche Bekanntmachung und durch 

einen Hinweis für die Dauer von drei Monaten auf der Grabstätte hingewiesen. 

 

(5) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll der Erwerber für den Fall 

seines Ablebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger 

im Nutzungsrecht bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch schriftlichen 

Vertrag übertragen. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung 

getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die 

Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung 

über 

a) auf den überlebenden Ehegatten, 

b) auf die Kinder, 

c) auf die Stiefkinder, 

d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 

e) auf die Eltern, 

f) auf die vollblütigen Geschwister, 

g) auf die Stiefgeschwister 

h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben 

Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und f) bis h) wird der Älteste 

Nutzungsberechtigter. 

 

(6) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person 

aus dem Kreis der in Abs. 5 Satz 2 genannten Personen übertragen; es bedarf 

hierzu der vorherigen Zustimmung der Samtgemeinde. 

 

(7) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich 

umschreiben zu lassen. 
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(8) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten 

Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit zurückgegeben werden. Bei 

einer freiwilligen Rückgabe des Nutzungsrechtes besteht kein Rechtsanspruch 

auf Erstattung des entsprechenden Teils der seinerzeit entrichteten 

Benutzungsgebühr. 

 

§ 16 

Urnengrabstätten 

 

(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in 

a) Urnenreihengrabstätten, 

b) Erbgrabstätten, 

c) Reihengrabstätten 

d) Rasenurnenreihengrabstätten 

e) Anonymen Urnenreihengrabstätten 

f) Baumurnenreihengrabstätten 

 

(2) Urnenreihengrabstätten sind Aschengrabstätten, die der Reihe nach belegt und 

erst im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche 

abgegeben werden. Über die Abgabe wird eine Verleihungsurkunde 

ausgehändigt. Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes ist nicht möglich. In einer 

Urnenreihengrabstätte können mehrere Aschen bestattet werden. 

 

(3) Rasenurnenreihengrabstätten sind Aschengrabstätten, die der Reihe nach belegt 

und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche 

abgegeben werden. Die Grabstätte ist durch ein einheitliches Denkmal 

gekennzeichnet. In einer Rasenurnenreihengrabstätte kann nur eine Asche 

bestattet werden. 

 

(4) Anonyme Urnenreihengrabstätten sind Aschengrabstätten, die der Reihe nach 

belegt werden. 

 

(5) Baumurnenreihengrabstätten sind Aschengrabstätten, die der Reihe nach belegt 

und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche 

abgegeben werden. Die Grabstätte ist durch ein einheitliches Denkmal 

gekennzeichnet. In einer Baumurnenreihengrabstätte kann nur eine Asche 

bestattet werden. 

 

(6) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die 

Vorschriften für Reihengrabstätten und für die Erbgrabstätten entsprechend auch 

für Urnengrabstätten. 

 

§ 17 

Ehrengrabstätten 

 

Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstätten (einzeln oder 

in geschlossenen Feldern) obliegt ausschließlich der Samtgemeinde. 

 

 

V. 

 

Gestaltung der Grabstätten und Grabmale 

 

§ 18 

Allgemeine Gestaltungsgrundsätze 

 

(1) Jede Grabstätte ist - unbeschadet der besonderen Anforderungen der §§ 20 und 

28 für Abteilungen mit besonderen Gestaltungsvorschriften - so zu gestalten und 

so an die Umgebung anzupassen, dass die Würde des Friedhofs in seinen 

einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird. 
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(2) Die einzelnen Abteilungen werden im Belegungsplan ausgewiesen. 

 

(3) Als Grabmal im Sinne dieser Satzung gelten auch Grababdeckungen 

(Grabplatten). 

 

(4) Für Grabmale dürfen schwervergängliche Materialien, insbesondere Kunststein 

oder Kunststoff nicht verwendet werden. 

 

(5) Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen dürfen nicht aufgestellt werden aus 

Beton, Glas, Emaile, Holz, Gold, Silber und anderen Metallen. 

 

(6) Die Anbringung eines Lichtbildes auf dem Grabmal ist zulässig, wenn das 

Lichtbild die Größe von 11 cm x 16 cm nicht überschreitet. 

 

(7) Für Steineinfassungen von Grabstätten auf Grabstätten, die nach dem 

01.01.2005 angelegt werden, sind folgende Abmessungen zulässig: 

a) Reihengrabstätte bis 10 Jahre, 0,60 m x 1,65 m 

b) Reihengrabstätte über 10 Jahre, 0,80 m x 2,00 m 

c) Erbgrabstätten (2-stellig), 2,50 m x 2,50 m inklusive Grabstein 

d) Urnengrabstätten, 1,00 m x 1,00 m. 

Bei allen Grabstätten, deren Maße hier nicht genannt sind, ist – wegen der 

möglichen Abmessungen – die Zulässigkeit der Einfassung von der notwendigen 

Einzelfallprüfung durch die Samtgemeinde abhängig. 

 

(8) Für Grabeinfassungen sind nur Natursteine und kleinwüchsige Pflanzen 

zugelassen. Die Höhe von Einfassungen aus Naturstein darf nach Einbau die 

maximale Höhe von 10 cm nicht überschreiten. Die Mindeststärke beträgt 5 cm. 

Andere Einfassungsformen bedürfen im Einzelfall der Genehmigung. 

 

(10) Verboten ist das Pflanzen von großwüchsigen Bäumen und Sträuchern 

außerhalb der Grabflächen. 

 

(11) Soweit es der Friedhofsträger unter Beachtung des § 18 für vertretbar hält, 

kann er Ausnahmen von den Vorschriften der Absätze 1 bis 9 und auch sonstige 

bauliche Anlagen als Ausnahme im Einzelfall zulassen. 

 

(12) Bei Bestattungen in Form von Rasenreihen- oder Rasenurnenreihengrabstätten 

sind folgende Kriterien maßgeblich: 

 

a) Die Grabstätten werden mit Kopfsteinen in der Größe von 60 x 40 x 6 cm 

belegt. 

b) Die Grabplatte enthält Name, Vorname, Geburts- und Sterbedatum des 

Verstorbenen. 

 

c) Die Grabstätten liegen in einer geschlossenen Vegetationsdecke. 

 

d) Für die Dauer der Ruhezeit wird die Pflege dieser Grabstätten durch die 

Samtgemeinde gewährleistet. 

 

e) Bepflanzungen jeglicher Art sind nicht gestattet. 

 

f) Die Angehörigen sind verpflichtet, die Leistungen der Verwaltung zu 

akzeptieren. 
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(13) Bei anonymen Reihen- oder Urnenreihengrabstätten sind folgende Kriterien maß- 

       geblich: 

 

a) Die Grabstätten liegen in einer geschlossenen Vegetationsdecke. 

 

b) Für die Dauer der Ruhezeit wird die Pflege dieser Grabstätten durch die 

Samtgemeinde gewährleistet. 

 

c) Bepflanzungen jeglicher Art sind nicht gestattet. 

 

d) Die Angehörigen sind verpflichtet, die Leistungen der Verwaltung zu 

akzeptieren. 

 

(14) Bei Baumurnenreihengrabstätten sind folgende Kriterien maßgeblich: 

 

a) Die Grabstätten werden in Form von zwei Kreisen um den Baum herum 

angelegt. Der innere Kreis wird mit Kopfsteinen in der Größe von 30 x 30 x 6 

cm belegt, der äußere Kreis mit Kopfsteinen in der Größe 60 x 40 x 6 cm. 

 

b) Die Grabplatte enthält Name, Vorname, Geburts- und Sterbedatum des 

Verstorbenen. 

 

c) Für die Dauer der Ruhezeit wird die Pflege dieser Grabstätten durch die 

Samtgemeinde gewährleistet. 

 

d) Bepflanzungen jeglicher Art sind nicht gestattet. 

 

e) Die Angehörigen sind verpflichtet, die Leistungen der Verwaltung zu 

akzeptieren. 

 

§ 19 

Zustimmungserfordernis 

 

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen 

schriftlichen Zustimmung der Samtgemeinde. Die Zustimmung soll vor der 

Anfertigung oder der Veränderung der Grabmale unter Beachtung von §19a 

eingeholt werden. Auch provisorische Grabmale sind zustimmungspflichtig, 

sofern sie größer als 0,15 m x 0,30 m sind. Der Antragsteller hat sein 

Nutzungsrecht nachzuweisen. 

 

(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen: 

der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter 

Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, der Anordnung der Schrift, der 

Ornamente, der Symbole sowie der Fundamentierung und der Vordruck laut 

§19a Abs. 5. 

 

(3) Entspricht die Ausführung des Grabmales nicht dem genehmigten Antrag, wird 

dem Nutzungsberechtigten eine angemessene Frist zur Abänderung oder 

Beseitigung des Grabmales gesetzt. Nach Ablauf der Frist wird das Grabmal auf 

Kosten des Nutzungsberechtigten von der Grabstätte entfernt, gelagert und zur 

Abholung bereitgestellt. 

 

(4) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedarf 

ebenfalls der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Samtgemeinde. Die 

Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend. 

 

(5) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage 

nicht binnen eines Jahres nach der Zustimmung errichtet worden ist. 
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(6) Die nicht zustimmungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als 

naturlasierte Holztafeln oder -kreuze zulässig und dürfen nicht länger als 2 Jahre 

nach der Beisetzung verwendet werden. 

 

 

§ 19a Verwendung von Natursteinen 

 

(1) Natursteine dürfen auf den Friedhöfen der Samtgemeinde nur verwendet 

werden, wenn glaubhaft gemacht wird, dass sie in einem Staat oder Gebiet 

gewonnen oder hergestellt wurden, in dem das Übereinkommen über das Verbot 

und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der 

Kinderarbeit vom 17. Juni 1999 (BGBl. 2001 II S. 1291, Bekanntmachung vom 

28. Juni 2002, BGBl. II S. 2352) eingehalten wird oder ein Nachweis nach Abs. 3 

vorliegt. 

  

(2) Welche Staaten und Gebiete die satzungsgemäßen Voraussetzungen nach Abs. 1 

erfüllen, ist durch Auslegung zu ermitteln. Derzeit erfüllen [in Abstimmung mit 

dem Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung] 

folgende Staaten diese Voraussetzung: Australien, Belgien, Bosnien-

Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Deutschland, Finnland, 

Frankreich, Griechenland, Irland, Israel, Island, Italien, Japan, Kanada, Kosovo, 

Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, 

Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, 

Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Türkei, Tschechien, Ukraine, 

Ungarn, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern. Um zu 

verhindern, dass Natursteine verwendet werden, die in einen der in Satz 2 

genannten Staat oder das Gebiet zuvor aus einem Drittland importiert worden 

sind, in dem das in Abs. 1 genannte Übereinkommen nicht eingehalten wird, ist 

eine dahingehende Erklärung abzugeben.  

 

(3) Als Nachweis nach Abs. 1 gilt ein Zertifikat einer der nachfolgenden 

Organisationen:  

1. Fair Stone 

2. IGEP  

3. Werkgroep Duurzame Natursteen – WGDN  

4. Xertifix  

 

Eine gleichwertige Erklärung einer geeigneten Stelle oder Vereinigung im Sinne 

des § 13 a Abs. 3 Satz 4 des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und 

Leichenwesen (BestattG) setzt [in Abstimmung mit dem Niedersächsischen 

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung] voraus, dass die 

erklärende Stelle  

 

1. über einschlägige Erfahrungen und Kenntnisse auf dem Gebiet des Überein-

kommens über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der 

schlimmsten Formen der Kinderarbeit vom 17. Juni 1999 (BGBl. 2001 II S. 1291, 

Bekanntmachung vom 28. Juni 2002, BGBl. II S. 2352) verfügt,  

2. weder unmittelbar noch mittelbar an der Herstellung oder am Handel mit 

Steinen beteiligt ist,  

3. ihre Tätigkeit im Zusammenhang mit der Abgabe der gleichwertigen Erklärung 

dokumentiert und die Dokumentation auf Anforderung des Friedhofsträgers zur 

Einsichtnahme bereitstellt.  

 

(4) Für die Glaubhaftmachung und das Vorlegen von Nachweisen können die in § 26 

des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) genannten Beweismittel verwendet 

werden. Die Glaubhaftmachung ist auch durch eine in § 27 VwVfG geregelte 

Versicherung an Eides Statt möglich; verlangt werden darf deren Vorlage 

mangels einer gesetzlichen Regelung nicht.  

 

(5) Für die abzugebende Erklärung ist der als Anlage beigefügte Vordruck „Erklärung 

über die Vorlage von Nachweisen nach § 13 a BestattG“ zu verwenden. 
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§ 20 

Anlieferung 

 

Bei der Anlieferung von Grabmalen oder sonstigen baulichen Anlagen ist der 

Samtgemeinde der genehmigte Aufstellungsantrag vorzulegen 

 

Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind so zu liefern, dass sie am 

Friedhofseingang von der Samtgemeinde überprüft werden können; Einzelheiten hierzu 

kann die Samtgemeinde bestimmen. 

 

§ 21 

Standsicherheit der Grabmale 

 

(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend zu fundamentieren und so zu 

befestigen, dass sie dauerhaft standsicher sind und auch beim Öffnen 

benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. Satz 1 gilt für 

sonstige bauliche Anlagen entsprechend. 

 

(2) Für die Planung, Ausführung, Abnahmeprüfung und die jährliche 

Standsicherheitskontrolle der Grabmale gilt die „Technische Anleitung zur 

Standsicherheit von Grabmalen (TA Grabmal)“ der Deutschen Naturstein 

Akademie e. V. in der Fassung von Februar 2019. 

 

(3) Die Mindeststärke, die Art der Fundamentierung und der Befestigung, 

insbesondere die Größe und Stärke der Fundamente, bestimmt die 

Samtgemeinde gleichzeitig mit der Zustimmung nach § 19. Sie kann überprüfen, 

ob die vorgeschriebene Fundamentierung durchgeführt worden ist. 

 

(4) Der Bodenaushub, der bei der Fundamentierung anfällt, darf nicht auf dem 

Friedhofsgelände gelagert werden. 

 

§ 22 

Unterhaltung 

 

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in würdigem 

und verkehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich ist insoweit der 

jeweilige Nutzungsberechtigte. 

 

(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder 

Teilen davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen 

verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann die 

Samtgemeinde auf Kosten des Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z. B. 

Umlegen von Grabmalen, Absperrungen) treffen. Wird der ordnungswidrige 

Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Samtgemeinde nicht innerhalb einer 

festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Samtgemeinde berechtigt, 

das Grabmal, die sonstige bauliche Anlage oder Teile davon auf Kosten des 

Verantwortlichen zu entfernen. Die Samtgemeinde ist verpflichtet, diese 

Gegenstände einen Monat aufzubewahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt 

oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, genügen als Aufforderung 

eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf der Grabstätte, das 

für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird. 

 

(3) Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden haftbar, der durch Umfallen von 

Grabmalen oder sonstiger baulicher Anlagen oder durch Abstürzen von Teilen 

davon verursacht wird. 



ABL Nr. 9/2025 

358 

 

 

(4) Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale und bauliche Anlagen oder 

solche, die als besondere Eigenart eines Friedhofes erhalten bleiben sollen, 

werden in einem Verzeichnis geführt. Die Samtgemeinde kann die Zustimmung 

zur Änderung derartiger Grabmale und baulichen Anlagen versagen. Insoweit 

sind die zuständigen Denkmalschutz- und pflegebehörden nach Maßgabe der 

gesetzlichen Bestimmungen zu beteiligen. 

 

§ 23 

Entfernung 

 

(1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit oder des 

Nutzungsrechts nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Samtgemeinde 

von der Grabstätte entfernt werden. 

 

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder nach der Entziehung von Grabstätten und 

Nutzungsrechten sind die Grabmale und sonstige bauliche Anlagen zu entfernen. 

Geschieht dies nicht binnen drei Monaten, so ist die Samtgemeinde berechtigt, 

die Grabstätten abräumen zu lassen. Die Samtgemeinde ist nicht verpflichtet, 

das Grabmal oder sonstige bauliche Anlagen zu verwahren.  

Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen gehen entschädigungslos in das 

Eigentum der Samtgemeinde über, wenn dies bei Erwerb des Nutzungsrechts 

oder bei Genehmigung für die Errichtung des Grabmals oder sonstiger bauliche 

Anlagen schriftlich vereinbart wurde. Sofern Grabstätten von der Samtgemeinde 

abgeräumt werden, hat der jeweilige Nutzungsberechtigte die Kosten zu tragen. 

 

(3) Die Samtgemeinde ist berechtigt, ohne ihre Zustimmung aufgestellte Grabmale 

einen Monat nach Benachrichtigung des Nutzungsberechtigten auf dessen Kosten 

entfernen zu lassen. 

 

VI. 

 

Herrichtung und Pflege der Grabstätten 

 

§ 24 

Herrichtung und Unterhaltung 

 

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 18 hergerichtet und 

dauernd instandgehalten werden. Dies gilt entsprechend für den Grabschmuck. 

Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich von der Grabstätte zu 

entfernen. 

 

(2) Die Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcharakter des Friedhofes, dem 

besonderen Charakter des Friedhofsteiles und der unmittelbaren Umgebung 

anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die 

andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht 

beeinträchtigen. Die Höhe der Pflanzen darf in ausgewachsenem Zustand 1,20 m 

nicht überschreiten. 

 

(3) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist der Nutzungsberechtigte 

verantwortlich. Die Verpflichtung erlischt mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des 

Nutzungsrechts. 

 

(4) Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst anlegen 

und pflegen oder damit einen Gärtner beauftragen. Die Samtgemeinde kann im 

Rahmen des Friedhofszwecks die Herrichtung und die Pflege in Ausnahmefällen 

übernehmen. 

 

(5) Die Grabstätten müssen innerhalb von 6 Monaten nach der Bestattung 

hergerichtet werden. 
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(6) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen 

außerhalb der Grabstätten obliegt ausschließlich der Samtgemeinde. 

 

(7) Die Samtgemeinde kann verlangen, dass der Verfügungsberechtigte die 

Grabstätte nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts abräumt. 

 

(8) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmitteln bei der 

Grabpflege ist nicht gestattet. 

 

(9) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in Produkten der 

Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden- und -gestecken nicht 

verwendet werden. Kleinzubehör wie Blumentöpfe, Grablichter, Plastiktüten aus 

nicht verrottbarem Material sind vom Friedhof zu entfernen oder in den zur 

Abfalltrennung bereitgestellten Behältern zu entsorgen. 

 

§ 25 

Vernachlässigung der Grabpflege 

 

(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der 

Verantwortliche (§ 24 Abs. 3) nach schriftlicher Aufforderung der Samtgemeinde 

die Grabstätte innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist 

der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu 

ermitteln, wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur 

Herrichtung und Pflege hingewiesen. Außerdem wird der unbekannte 

Verantwortliche durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit 

der Samtgemeinde in Verbindung zu setzen.  

 

Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die 

Samtgemeinde 

a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen sowie 

b) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen beseitigen lassen. 

 

(2) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend. Wird die 

Aufforderung nicht befolgt oder ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht 

ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann die Samtgemeinde den 

Grabschmuck entfernen. 

 

VII. 

 

Leichenhallen und Trauerfeiern 

 

§ 26 

Benutzung der Leichenhalle 

 

(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie 

dürfen nur mit Erlaubnis der Samtgemeinde und in Begleitung eines 

Berechtigten betreten werden. 

 

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, 

können die Angehörigen die Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten 

sehen. Die Särge sind spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier 

oder der Beisetzung endgültig zu schließen. 

 

(3) Die Särge Verstorbener, bei denen der Verdacht besteht, dass sie an einer 

meldepflichtigen Krankheit gelitten haben, sollen in einem besonderen Raum der 

Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räumen und die 

Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung des 

Amtsarztes. 
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§ 27 

Trauerfeiern 

 

(1) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum (Friedhofskapelle), 

am Grabe oder an einer anderen im Freien vorgesehenen Stelle abgehalten 

werden. 

 

(2) Die Aufbahrung des Verstorbenen im Feierraum kann untersagt werden, wenn 

der Verdacht besteht, dass der Verstorbene an einer meldepflichtigen Krankheit 

gelitten hat oder wenn Bedenken wegen des Zustandes der Leiche bestehen. 

 

(3) Die Trauerfeiern sollen jeweils nicht länger als 45 Minuten dauern. Ausnahmen 

bedürfen der vorherigen Zustimmung der Samtgemeinde. 

 

 

VIII. 

 

Schlussvorschriften 

 

§ 28 

Alte Rechte 

 

(1) Bei Grabstätten, über welche die Samtgemeinde bei Inkrafttreten dieser Satzung 

bereits verfügt hat, richten sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den 

bisherigen Vorschriften. 

 

§ 29 

Haftung 

 

(1) Die Samtgemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße 

Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen oder ihrer Einrichtungen, durch dritte 

Personen oder durch Tiere entstehen. Ihr obliegen keine besonderen Obhuts- 

und Überwachungspflichten. Im Übrigen haftet die Samtgemeinde nur bei 

Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über Amtshaftung bleiben 

unberührt. 

§ 30 

Gebühren 

 

Für die Benutzung der von der Samtgemeinde verwalteten Friedhöfe und ihrer 

Einrichtungen sind die Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung 

zu entrichten. 

§ 31 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Wer entgegen dieser Satzung ordnungswidrig handelt, kann mit einer Geldbuße bis zu 

5.000,00 € geahndet werden. 

§ 32 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 

bisherige Friedhofssatzung außer Kraft. 

 

Wesendorf, den 12.12.2024 

 

Schulze 

Samtgemeindebürgermeister 
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ANLAGE zu § 19a der Satzung 

 

Zutreffendes 

bitte 

ankreuzen 

 

Erklärung über die Vorlage von Nachweisen nach § 13 a BestattG 

 

 

Die Natursteine stammen aus einem Staat oder Gebiet, in dem das in § 

13 a Abs. 2 Nr. 1 BestattG genannte Übereinkommen [ILO 182] als 

eingehalten gilt,  

 

nämlich: 

.......................................................................................................  

 

Ich erkläre, dass die Natursteine in den vorstehend genannten Staat oder 

das Gebiet nicht zuvor aus einem Drittland importiert worden sind, in 

dem das in § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BestattG genannte Übereinkommen nicht 

eingehalten wird.  

 

 

oder  

 

Da die Natursteine nicht aus einem Staat oder Gebiet stammen, in dem 

das in § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BestattG genannte Übereinkommen [ILO 182] 

als eingehalten gilt, wird als Nachweis ein Zertifikat einer der 

nachfolgend aufgeführten Organisationen vorgelegt:  

 

2.1 Fair Stone  

2.2 IGEP  

2.3 Werkgroep Duurzame Natursteen – WGDN  

2.4 Xertifix  

 

 

oder  

 

Der Nachweis wird durch eine gleichwertige Erklärung einer geeigneten 

Stelle oder Vereinigung im Sinne des § 13 a Abs. 3 Satz 4 BestattG 

erbracht,  

 

nämlich: 

.......................................................................................................  

 

Die erklärende Stelle  

- verfügt über einschlägige Erfahrungen und Kenntnisse,  

- ist weder unmittelbar noch mittelbar an der Herstellung oder am Handel 

mit Steinen beteiligt,  

- erklärt, dass sie sich über das Fehlen schlimmster Formen von 

Kinderarbeit durch unangekündigte Kontrollen im Herstellungsstaat 

vergewissert hat,  

- dokumentiert ihre Tätigkeit und stellt die Dokumentation auf 

Anforderung des Friedhofs zur Verfügung.  

 

______________________ _____________ ___________________________  

Ort     Datum   Unterschrift 
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G E B Ü H R E N S A T Z U N G 

                          zur Friedhofssatzung der Samtgemeinde Wesendorf 

Aufgrund der §§ 10, 13, 58 und 98 des Niedersächsischen Kommunalverfassungs-

gesetzes (NKomVG) sowie der §§ 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunal-

abgabengesetzes (NKAG) – jeweils in der zurzeit gültigen Fassung – wird die sich auf 

§30 der Friedhofssatzung stützende Gebührensatzung vom 19. Dezember 2005, zuletzt 

geändert durch die 3. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Friedhofssatzung 

vom 28.03.2019 nach dem Beschluss des Rates der Samtgemeinde Wesendorf vom  

12.12.2024 nachstehende Gebührensatzung erlassen: 

§ 1 

Gegenstand und Höhe der Gebühren 

Gebühren werden erhoben: 

1. Für ein Reihengrab  

      a) eines Erwachsenen (30 Jahre) 939,00 € 

      b) eines Kindes (30 Jahre) 910,00 € 

  

2. Für ein Urnengrab 899,00 € 

  

 

3. Für Erbgräber  

    a) mit zwei Grabstellen 1.112,00 € 

    b) für drei Grabstellen 1.217,00 € 

    c) für vier Grabstellen 1.322,00 € 

    d) für sechs Grabstellen 1.538,00 € 

    e) für acht Grabstellen 1.729,00 € 

  

4. Für jede Verlängerung des Rechtes an Erb- oder Urnengräbern 

(es kann nur die Gesamtanlage verlängert werden) werden pro 

Jahr 1/30 der Gebühr aus Nr. 2 od. Nr. 3 erhoben 

 

  

5. Totengräber für das Ausheben und Schließen des Grabes, ohne 

Auflegen der Kränze 

 

      a) bei Reihengräbern 574,00 € 

      b) bei Erbgräbern                                            574,00 € 

      c) bei Gräbern für Kinder unter 10 Jahren      203,00 € 

      d) bei Urnengräbern                                        110,00 € 

  

6. Für die Benutzung der Friedhofskapelle je Trauerfeier  

       a) Wesendorf  

           Schönewörde  

           Groß Oesingen  

           Wahrenholz 712,00 € 

  

      b) Westerholz  

          Ummern  

          Wagenhoff  

          Teichgut  

          Weißes Moor  

          Mahrenholz 407,00 € 

  

7. Für die Benutzung der Leichenhalle je aufgebahrte Leiche pro 

Tag    

23,00 € 
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8. Gebühr für eine Urkunde über den Erwerb oder die 

Umschreibung  

      eines Nutzungsrechtes 

 

25,00 € 

  

9. Für die Zustimmung zur Errichtung von Grabmalen und laufende 

jährliche Kontrolle 

 

 

      a) Reihengräber 26,00 € 

      b) Kindergräber (einschl. Urnengräber) 26,00 € 

      c) Erbgräber    26,00 € 

      d) Auflegen eines zusätzlichen Kopfsteines 26,00 € 

  

10. Anonyme Bestattung unter grünem Rasen  

      a) Urnenreihengrabstätte  

          Erwerb      860,00 Euro  

          Pflege       217,00 Euro 1.077,00 € 

  

  

      b) Reihengrabstätte  

          Erwerb      939,00 Euro  

          Pflege       710,00 Euro 1.649,00 € 

  

  

11. Bestattung unter grünem Rasen mit Auflegen eines Kopfsteines  

       a) Rasenurnenreihengrabstätte  

           Erwerb      860,00 Euro  

           Pflege       217,00 Euro 1.077,00 € 

  

       b) Rasenreihengrabstätte  

          Erwerb      939,00 Euro  

          Pflege       710,00 Euro 1.649,00 € 

  

        c)  Baumurnengrab  

          Erwerb      833,00 Euro  

          Pflege         52,00 Euro 885,00 € 

  

12. Grabeinebnung einschließlich der Entsorgung der Grabsteine  

     und Umrandungen 

 

     entfallen vollständig auf den NU-Berechtigten  

  

13. Umbetten innerhalb des Friedhofes    

Für das Ausheben der neuen Gruft siehe Punkt 6  

Die Kosten für das Ausbetten sind durch den 

Nutzungsberechtigten nach Aufwand zu erstatten. 

 

  

14. Ausbettung zur Beisetzung auf einem anderen Friedhof    

Die Kosten für das Ausbetten sind durch den 

Nutzungsberechtigten nach Aufwand zu erstatten. 

 

  

15. Ausbettung einer Urne zur Beisetzung auf einem anderen 

Friedhof 

 

Die Kosten für das Ausbetten sind durch den 

Nutzungsberechtigten nach Aufwand zu erstatten.  

 

16. Zuschläge zu den Grabstättengebühren zu den unter 3.) 

genannten Gebühren für die Verleihung des Nutzungsrechtes vor 

Eintritt des Todesfalles je Grabstelle ein Zuschlag von 50 v.H. 

 

 

§ 2 
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Gebührenschuldner 

 

(1) Zur Zahlung der Gebühren sind der jeweilige Antragsteller und die Person 

verpflichtet, in deren Auftrag der Friedhof und die Bestattungseinrichtung benutzt 

oder besondere Leistungen in Anspruch genommen werden. 

 

(2) Wird der Antrag von mehreren Personen oder im Auftrage mehrerer Personen 

gestellt, so haftet jede dieser Personen als Gesamtschuldner. 

 

§ 3 

Fälligkeit und Entrichtung der Gebühren 

 

(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die Gebühren 

sind innerhalb eines Monats nach Zustellung des Bescheides zu zahlen. 

 

(2) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben. 

 

§ 4 

 

Für besondere zusätzliche Leistungen, die im Gebührentarif nicht vorgesehen sind, setzt 

die Samtgemeinde die zu entrichtende Vergütung von Fall zu Fall nach dem 

tatsächlichen Aufwand fest. 

 

§ 5 

Befreiung und Ermäßigung von Gebühren 

 

Bei Kriegsgräbern werden keine Gebühren erhoben. 

 

§ 6 

Gebühr bei Zurücknahme von Anträgen 

 

Wird ein Antrag auf Benutzung des Friedhofes oder der Bestattungseinrichtung 

zurückgenommen, nachdem mit der Ausführung des Auftrages begonnen worden ist, 

wird eine Gebühr bis zur Hälfte der im Tarif festgelegten Sätze erhoben. 

 

§ 7 

Rechtsmittel 

 

(1) Gegen eine Gebührenfestsetzung kann der Zahlungspflichtige innerhalb eines 

Monats nach Zahlungsaufforderung Klage beim Verwaltungsgericht erheben. 

 

(3) Die Klage ist schriftlich oder in elektronischer Form mit Hilfe der erforderlichen 

Software des elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfaches einzureichen; sie hat 

keine aufschiebende Wirkung. 

 

§ 8 

Schlussbestimmungen 

 

Diese Gebührenordnung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Im gleichen 

Zuge tritt die bisherige Friedhofsgebührenordnung vom 28.03.2019 außer Kraft 

 

Wesendorf, den 12.12.2024 

 

Schulze 

Samtgemeindebürgermeister           

 

 

 

 
I. 
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1. Nachtragshaushaltssatzung 

 

der Gemeinde Schönewörde für das Haushaltsjahr 2025  

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der   

Gemeinde Schönewörde in der Sitzung am 11.08.2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung  

beschlossen:      

§ 1   

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden     

  

die bisherigen 

festgesetzten 

Gesamt-

beträge 

erhöht um vermindert 

um 

und damit der 

Gesamtbetrag 

des Haus-

haltsplans ein- 

schließlich der 

Nachträge 

festgesetzt auf 

 

  -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-  

1 2 3 4 5  

Ergebnishaushalt          

ordentliche Erträge 1.313.100 4.685.900 0 5.999.000  

ordentliche Aufwendungen 1.499.900 3.402.700 0 4.902.600  

außerordentliche Erträge 0 0 0 0  

außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0  
 

Finanzhaushalt          

Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 1.216.500 4.685.900 0 5.902.400  

Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 1.323.800 497.600 0 1.821.400  

Einzahlungen aus 

Investitionstätigkeit 1.138.500 0 0 1.138.500  

Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit 843.300 495.200 0 1.338.500  

Einzahlungen für 

Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0  

Auszahlungen für 

Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0  

      

§ 2  

      

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) 

werden nicht festgesetzt.      

§ 3  

      

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.     

      

§ 4  
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Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert. 

      

§ 5   

      

Die Steuerhebesätze werden nicht geändert.     

      

§ 6  

      

Die Höhe der Wertgrenze einer Investition, ab der ein Wirtschaftlichkeitsvergleich mehrerer   

im Betracht kommender Möglichkeiten gem. § 12 KomHKVO vorzunehmen ist, wird nicht   

geändert.       

      

Schönewörde, den 11.08.2025      

      
Buchholz  

Bürgermeister      
ll. 

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit 

verkündet. 

Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht 

erforderlich. 

Der Nachtragshaushaltsplan liegt gem. § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 01.10.2025 

bis einschl. 10.10.2025 während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme im 

Gemeindebüro sowie im Rathaus der Samtgemeinde Wesendorf öffentlich aus. 

Schönewörde, den 24.09.2025 

Buchholz 

Bürgermeister 

 

C. BEKANNTMACHUNGEN DER ZWECKVERBÄNDE 

 

- - - 

 

D. SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN 

 

- - - 
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